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Aus der Tatigkeit
der eidgendssischen Fabrikinspektoren

Unter den periodischen amtlichen Publikationen nehmen die
Titigkeitsberichte der eidgendssischen Fabrikinspektoren und des
Arbeitsarztes einen besonderen Platz ein, weil sie jeweils einen Ein-
blick in die Handhabung des eidgendssischen Fabrikgesetzes ver-
mitteln, dessen Schaffung im Jahre 1877 bleibend mit dem Namen
unseres Altmeisters Herman Greulich verbunden sein wird und
das mit der zunehmenden Ausbreitung der Fabrikindustrien in
unserm Land noch stindig an Bedeutung gewinnt. Bekanntlich
beschrinkt sich dieses auch nicht nur auf die Festsetzung des Nor-
malarbeitstages bzw. der Normalarbeitswoche, vielmehr erstreckt es
sich auch auf die Dienstverhiltnisse im allgemeinen, die Fabrik-
hygiene, die Unfallverhiitung usw. Allein die Verordnung iiber den
Vollzug des Eidgenéssischen Fabrikgesetzes umfaB3t iiber zweihun-
dert Artikel. Ueber die Einhaltung all dieser Vorschriften haben die
eidgenossischen Fabrikinspektoren zu wachen, und seit 1942 sind
sie dariiber hinaus auch noch mit der Durchfiihrung des Gesetzes
iiber die Heimarbeit betraut.

Die neuesten Berichte beziehen sich auf die Jahre 1953 und 1954,
die beide durch eine unverminderte Fortdauer der Wirtschaftskon-
junktur auf héchstem Niveau und einen weiteren Anstieg der Fabrik-
industrie gekennzeichnet sind. So hat sich die Zahl der dem Fabrik-
gesetz unterstellten Fabrikeinheiten in diesem Zeitabschnitt von
11 320 auf 11 587 und die Zahl der in ihnen beschiftigten Arbeiter
von 548 363 auf 564 311 erhoht. Das ist der hochste bisher erreichte
Stand. Vergleichsweise sei erwahnt, daB die Zahl der dem Gesetz
unterstellten Arbeiter im Jahre 1937 noch 360 000 betrug und daf
der in der Vorkriegszeit erreichte Hochststand vom Jahre 1929 nur
wenig iiber der Vierhunderttausendgrenze lag. Die in den beiden
Berichtsjahren erfolgte Zunahme betrifft vor allem die Industrie-
gruppe «Maschinen, Apparate, Instrumente», in der sich die Fabrik-
einheiten um 137 vermehrten, ferner mit Abstand die Gruppen «Be-
kleidungs- und Wischeindustrie», «Holzindustrie», «Buchdruck und
verwandte Industrien» sowie «Uhrenindustrie, Bijouterie». Einzig
die Textilindustrie weist mit einer Verminderung um 14 Fabrikein-
heiten eine riickldufige Bewegung auf.

Die Haupttitigkeit der Inspektoren besteht in Inspektionen und
Planbegutachtungen. Hier muBl leider sogleich festgest: 't werden,
daBl die Inspektionen mit der Entwicklung der Fabrikindustrie
nicht Schritt gehalten haben. Deren Zahl ist im Gegenteil noch
zuriickgegangen und sank beispielsweise von 11 352 im Jahre 1952
auf 10 371 im Jahre 1953 und 9156 im Jahre 1954. Auch die Zahl der
inspizierten Fabriken hat sich vermindert. Im Jahre 1952 beziffer-
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ten sich diese auf 10 372, im Jahre 1953 noch auf 9579 und im Jahre
1954 gar nur auf 8356. Wenn man nun auch sehr wohl der Meinung
sein kann, daB es nicht so sehr auf die Zahl der Fabrikbesuche als
auf deren Griindlichkeit ankommt, so gibt diese Entwicklung doch
zu denken. Eine gewisse Erklirung hierfiir mag die Tatsache bieten,
daB die Planbegutachtungen in der gleichen Zeit von 2005 im Jahre
1952 auf 2356 im Jahre 1954 gestiegen sind, aber so wichtig auch
diese Titigkeit sein mag, so kann sie die Inspektionen doch nicht
ersetzen. Ganz offenkundig liegt hier ein Ungeniigen nicht in der
Titigkeit der Inspektorate, sondern in deren zahlenmiBiger Be-
setzung vor. Tatsichlich ist diese noch ziemlich auf dem gleichen
Stand geblieben wie in der Vorkriegszeit. Das fiihrt auf die Dauer
zu ganz unhaltbaren Zustinden, denn wenn auch die heutige Wirt-
schaftskonjunktur nicht ewig andauern diirfte, so wird der Bestand
an Fabriken doch niemals mehr derart weit zuriickgehen, dal von
einer Vermehrung des Personals der Eidgendssischen Fabrikinspek-
torate abgesehen werden kann. Uebrigens war den Kreisen II
und III schon einmal eine sechste Kraft zugesichert. Dieses Ver-
sprechen sollte nun méglichst schnell erfiillt werden, wenn man
nicht die Gefahr einer Durchlécherung des Fabrikgesetzes herauf-
beschworen will.

Offengestanden bereiten in dieser Hinsicht einige Erscheinungen
allerhand Sorgen. Namentlich beunruhigt die Zahl der Ueberstun-
den, die sich seit Jahren auf abnormer Hohe bewegt und neuestens
noch in der Zunahme begriffen ist. Im Jahre 1953 bezifferten sich
diese auf 10,5 und im Jahre 1954 auf 11 Millionen. Auf den Kopf
eines Arbeiters bezogen, entsprach dies 19 Stunden im Jahr. Das
wire an sich noch nicht iibertrieben, aber auf die verschiedenen
Industriegruppen verteilten sich die Ueberstunden recht ungleich.
So kamen beispielsweise in der Stickerei auf den Kopf nicht weniger
als 102 Ueberstunden, womit praktisch die achtstiindige Arbeits-
zeit zu einer zehnstiindigen und dariiber wird. Ueberaus stark ver-
breitet ist die Ueberzeitarbeit ferner in der Textil-Veredlungsindu-
strie, wo auf den Kopf 68 Ueberstunden, sowie in der Gruppe
«Uebrige Textilindustrie», wo auf den Kopf 48 Ueberstunden ent-
fielen. Erheblich iiber dem Gesamtdurchschnitt liegt die Ueberzeit-
arbeit ferner in der Gruppe «Herstellung und Bearbeitung von Pa-
pier» mit 33 Ueberstunden und in der Gruppe «Maschinen, Apparate,
Instrumente» mit 31 Ueberstunden pro Kopf. Dabei ist zu beachten,
daB es sehr oft die gleichen Arbeiter sind, die die Ueberstunden ver-
richten, und daB es sich bei den obigen Angaben lediglich um solche
Ueberstunden handelt, fiir die kantonale Bewilligungen eingeholt wor-
den sind. Nicht mitgezihlt sind begreiflicherweise die ohne Bewilli-
gung geleisteten Ueberstunden. DaB deren Zahl sehr hoch sein mul,
ergibt sich schon aus der Tatsache, daB beispielsweise von den 225
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Verurteilungen, die im Jahre wegen Uebertretungen der Fabrik-
gesetzgebung ausgesprochen wurden, 216 allein die Arbeitszeit be-
trafen. Wie hoch dabei die ausgefidllten Bulen waren, wird in dem
Bericht abweichend von der bisherigen Uebung diskret verschwie-
gen, aber aus Beispielen von fritheren Jahren weifl man, daB3 die
Arbeitgeber wegen solcher Verst6Be zumeist sehr milde Richter
finden, weshalb sogar die Fabrikinspektoren die gefillten Strafen
bisweilen als «Aufmunterungsprimien» bezeichneten.

Auch bei den vom Bund erteilten Arbeitszeitbewilligungen zeich-
net sich neuerdings eine Tendenz zur Erhohung ab. Noch am wenig-
sten wurden davon die Bewilligungen gemdf8 Art. 41 des Fabrik-
gesetzes betroffen, der es gestattet, die wochentliche Arbeitsdauer
bis auf 52 Stunden zu erhohen. Dagegen wurden die Grenzen der
Arbeitszeit im Jahre 1953 fiir 3077 Arbeiter, im Jahre 1954 aber fiir
3515 Arbeiter verschoben. Ebenso erfuhr der zweischichtige Tages-
betrieb eine Ausdehnung, und zwar von 18 231 Arbeitern im Jahre
1953 auf 20613 im Jahre 1954. Auch die Nachtarbeit hat sich nen-
nenswert gehauft.

Eine sehr zu begriiBende Bereicherung haben die den Berichten
diesmal beigegebenen Sammeltabellen durch Aufnahme der Ergeb-
nisse einer von den Fabrikinspektoren im Jahre 1954 vorgenom-
menen Erhebung iiber die Verbreitung der Fiinftagewoche erfah-
ren. Darnach hatte diese in 3618 von insgesamt 11 587 Betrieben Ein-
gang gefunden, was 31 Prozent der Betriebe entspricht. Auf die
Zahl der Beschiftigten bezogen, war die Verbreitung etwas geringer,
da von insgesamt 564 311 Beschiiftigten 154 998 oder 27 Prozent
unter dem Regime der Fiinftagewoche arbeiteten. Aber diese Durch-
schnittsziffern vermitteln nur ein sehr grobes Bild. Beispielsweise
betrug der Anteil der Betroffenen in einzelnen Zweigen der Textil-
industrie 60 Prozent und dariiber. Wie eine nihere Aufgliederung
zeigt, sind es vorwiegend diejenigen Industriegruppen, die mehrheit-
lich Frauen beschiftigen, in denen die Fiinftagewoche am meisten
heimisch geworden ist. Aber auch in solchen Industriegruppen, die
mehrheitlich minnliche Arbeitnehmer beschiiftigen, hat sich die
Fiinftagewoche stark eingefiihrt.

In ihren friheren Berichten haben die Arbeitsinspektoren nie ein
Hehl daraus gemacht, daB sie ob der Fiinftagewoche nicht sonder-
lich entziickt sind, da diese Zusammendringung der Normalarbeits-
woche auf fiinf Tage zu einer Verlingerung der tiglichen Arbeits-
dauer fiihrt, was gesundheitlich nicht unbedenklich ist. Auch in
ihren neuesten Berichten halten sie mit ihren Bedenken nicht zu-
riick. So erklidrt der Inspektor des Kreises I: «Personlich fragen wir
uns, ob es fiir die mit besonders heikler Arbeit betrauten Beschif-
tigten wiinschenswert ist, da3 ihre Arbeitswoche auf beispielsweise
fiinf Tage von 9 Stunden 36 Minuten verteilt wird, da uns diese
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tigliche Arbeitsdauer als sehr lange erscheint.» Aus gleichen Be-
sorgnissen macht der Inspektor des Kreises III die Anregung, die
Arbeitszeit beim Regime der Fiinftagewoche am Vor- und Nachmit-
tag durch eine Kurzpause zu unterbrechen, um so eine zu starke
Ermiidung der Arbeitnehmer und einen Riickgang in der Produk-
tion zu vermeiden. Dringend empfiehlt er, die tigliche Arbeitszeit
bei der Fiinftagewoche nicht noch durch zusitzliche Ueberzeit-
arbeit an den ersten fiinf Wochentagen zu verlingern, sondern die
unbedingt notwendige Ueberzeitarbeit auf den Samstag zu verlegen,
womit freilich die Fiinftagewoche illusorisch wiirde. Dafl das Pro-
blem der Fiinftagewoche noch keine abschlieBende Kldarung gefun-

den hat, zeigt der folgende Kommentar des Inspektors des Krei-
ses IV:

Es wire interessant, die Zusammenhinge zwischen der Fiinftagewoche
und deren Auswirkungen auf die Produktion einmal zu studieren. Gewil3
ist aber, daB jeder Einzelfall einer sorgfiltigen Priifung bedarf. Neben
der Art der Produktion ist besonders auch die Zusammensetzung des
Personals zu beriicksichtigen. Dort, wo sehr viele iltere Leute beschiitigt
werden, kann unter Umstinden fiir diese durch die verlingerte Arbeit am
einzelnen Tag eine zu starke Belastung eintreten. Aehnliche Ueber-
legungen miissen dort gemacht werden, wo zahlreiche Jugendliche mit-
wirken. Bei der Abklirung der tiglichen Beanspruchung des Personals
ist ferner der Weg von und zur Arbeitsstitte zu bewerten. Vielerorts
kommt man mit der Fiinftagewoche dem Wunsch der Arbeitnehmer ent-
gegen. So wird die berufstiitige Frau eher in die Lage versetzt sein, ihre
hiuslichen Pflichten ruhiger und ohne Inanspruchnahme des Sonntags zu
erfiillen. Auch dort, wo auswirtiges Personal beschiftigt wird, das iiber
das Wochenende nach Hause fahren mochte, kann diese Arbeitszeitorga-
nisation manchen Vorteil bringen. Auf dem Lande haben zahlreiche
Arbeitnehmer auBer ihrer Titigkeit in der Fabrik noch eine kleine Land-
wirtschaft zu besorgen. Der freie Samstag kann dann ebenfalls eine will-
kommene Entlastung bringen. Der Abschnitt iiber die Fiinftagewoche
darf nicht abgeschlossen werden, ohne auf die Wichtigkeit der Zwischen-
pausen hinzuweisen. Verschiedene Beispiele zeigen, daB oft nur durch
einen geniigenden und zweckmiBig angeordneten Unterbruch Nachteile
fiir den Arbeitnehmer und fiir die Produktivitiit zu vermeiden sind.

Auch bei den Arbeitgebern sind die Meinungen nicht ungeteilt,
wobei freilich, wie aus der folgenden Bemerkung des Inspektors
des Kreises I hervorgeht, andere Ueberlegungen im Spiel sind:
«Mehrere Arbeitgebergruppen widersetzen sich grundsitzlich der
Einfiihrung der Fiinftagewoche unter ihren Mitgliedern, weil sie
befiirchten, daB8 dies der erste Schritt zu einer Verkiirzung der
Arbeitszeit ist. Es ist indessen interessant, festzustellen, daf} in den
gleichen Orten mehrere Fabriken sich nicht an diese Instruktionen
der Arbeitgebergruppen halten, wihrend andere diese strengstens
befolgen.» Aber auch dieser Inspektor stellt fest, da die Vertei-
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lung der wochentlichen Arbeitszeit auf nur fiinf Tage auf der Tages-
ordnung steht.

Die Berichte der Inspektoren enthalten wie immer hochinter-
essante Beobachtungen, die einen lebendigen Begriff von den Ver-
hiltnissen und Zustéinden in den Fabriken vermitteln. Einige dieser
seien hier zur Illustration herausgegriffen.

Aus dem Kreis I berichtet der Inspektor (Ernest Vautier) u. a.:

Es geniigt iibrigens, daB man sich in einige Dorfer und sogar Regionen
begibt, wo ehedem die Armut sehr sichtbar in Erscheinung trat, um zu
begreifen, wie sich die Zeit gewandelt hat. Gewisse Dorfer, deren Straien
wegen ihres schlechten Unterhalts bekannt waren, haben sich vollkommen
verdndert, und schone Fabriken, ebenso wie hiibsche kleine Arbeiter-
hiduser geben diesen Lokalititen einen vor wenigen Jahren noch unbe-
kannten Charakter.

Die neuen Industriebauten werden fast immer unter Beobachtung aller
Erfordernisse der Hygiene ausgefiihrt, weshalb wir um so mehr iiber-
rascht sind, wenn wir wahrhaft ungeniigende Lokalitiiten oder mangelhafte
Installationen antreffen.

Im Verfolg unserer Inspektionen haben wir auf schriftlichem Wege an
Industrielle sechzig Beobachtungen mitgeteilt, um sie darauf aufmerksam
zu machen, dal die Arbeitsstitten vollkommen ungeniigend sind; in
82 Fillen haben wir aus demselben Grunde den kantonalen Behorden
Bericht erstatten miissen und sie gebeten, einzuschreiten. Die Gesamtzahl
der schriftlich bestitigten Beanstandungen, die verschiedene Gebiete
beriihrten, belief sich auf iiber 2100. In den ernsthaftesten Fillen, das
heiflt bei 250 Beanstandungen, haben wir die Intervention der kantonalen
Behorden erbeten; 63mal haben wir diese Behorden darauf aufmerksam
machen miissen, daBB Arbeitgeber Werkstitten errichtet, vergroBert oder
verindert haben, ohne daB3 die Pline im vornherein unterbreitet wurden
oder weil den bei deren Begutachtung gestellten Bedingungen nicht Rech-
nung getragen wurde.

Alljahrlich miissen wir in unsern Fabriken ungliicklicherweise eine sehr
grofle Zahl von Unfillen beklagen, darunter bisweilen schwere, die bei
einiger Ueberlegung seitens der Opfer in vielen Fillen leicht hitten ver-
mieden werden kénnen.

Unter den groben VerstoBen seien erwihnt: ein Unternehmen, das Auto-
karosserien herstellt und wo die Arbeitszeit zwischen 50 und 60 Stunden
in der Woche schwankte; kleine Betriebe der Holzindustrie, wo man 57
bis 60 Stunden arbeitete. In einer Mébelfabrik haben wir festgestellt, daf3
die Arbeitszeit seit mehr als einem Jahre 60 Stunden betrug, wobei
gewisse Arbeiter sogar bis 80 Stunden beschiftigt wurden.

Aus dem Kreis II berichtet der Inspektor (Hermann Muggler)
u. a.:

Geht man jahraus, jahrein von Fabrik zu Fabrik, so vergegenwirtigt
man sich die Fortschritte, die in der Industrie hinsichtlich Hygiene und
Sicherheit erzielt worden sind, kaum. Der Berichterstatter hatte aber ein-
mal Gelegenheit, einem Besuchstag Pensionierter in der Ciba AG. in
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Basel beizuwohnen und war tief beeindruckt dariiber, wie die Neuanlagen
auf diese Leute wirkten, die vor Jahrzehnten noch in den dunkeln und
gefihrlichen Lokalen titig waren und mit heute geradezu unmoglich
scheinenden Abort-, Wasch- und Garderobeanlagen vorlieb nehmen muf-
ten. Es ging zweifellos vorwirts, und die Entwicklung zu weiteren Ver-
besserungen diirfte noch lange nicht abgeschlossen sein.

GroBe Sorge bereitete- einer Firma das epidemische Auftreten einer
Augenentziindung, der Kerato-Konjunktivis, die im Laufe des Jahres 1954
gegen 1600 Personen, das heifit 13 Prozent aller Werksangehorigen, befiel.
Diese Krankheit wird durch einen Virus verursacht und im allgemeinen
durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch iibertragen. Die Trénen,
die von den Erkrankten abgesondert werden, enthalten den Erreger und
sind deshalb in starkem MaBe ansteckend. Die Epidemie konnte ein
solches AusmaB annehmen, weil viele Arbeiter es unterlieSen, sich schon
bei den ersten Anzeichen der Entziindung beim Sanititspersonal zu
melden oder dessen Anweisungen iiber das Verhalten zu befolgen.

Die Zahl der Betriebe, in denen die Riume kiinstlich klimatisiert sind,
wichst stindig. Man hat allerdings bei der Einrichtung dieser kostspie-
ligen Anlagen meist nicht in erster Linie das Wohlbefinden des Arbeiters
im Auge, sondern die Bediirfnisse der Produktion durch die Ausschaltung
der Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Immerhin haben doch
verschiedene Fabriken, zum Beispiel solche der Uhrenindustrie, mit der
Installation von geradezu raffinierten Klimaanlagen einzig ein einwand-
freies Arbeitsklima schaffen wollen. Wenn man bedenkt, was solche An-
lagen kosten und wie teuer der Betrieb ist, verdient dies anerkannt zu
werden.

Musik zur Arbeit findet offensichtlich steigendes Interesse. Besonderer
Beliebtheit erfreuen sich solche Einrichtungen beim weiblichen Personal.
Von verschiedenen Betriebsleitern erfuhren wir, daB fréhliche Musik zu
Beginn und gegen das Ende der Arbeit tatsiichlich einen Impuls zu geben
vermag; es konne keine Rede davon sein, da8 sie von der Arbeit ablenke.
In einer Zigarrenfabrik erklirte man uns aulerdem, daB, seit Musik ge-
boten werde, weniger Streitigkeiten unter den Arbeiterinnen zu ver-
zeichnen seien.

Zweifellos wire es wertvoll, wenn sich andere GroBfirmen dazu ent-
schlieBen konnten, Fabrikirzte einzustellen, wobei wir nicht etwa die
Meinung vertreten mochten, es kimen hierfiir nur chemische Fabriken in
Frage. An die Behandlung von Krankheiten oder Unfallverletzungen
durch die Fabrikirzte denkt in der Schweiz kaum jemand, denn die freie
Arztwahl wird niemand preisgeben wollen. Die eigentliche Aufgabe des
Fabrikarztes sehen wir in der Ersten Hilfe und in der Beobachtung des
Personals und der Arbeitsplitze ... Die guten Erfahrungen, die besonders
auch im Ausland, wo Fabrikiirzte keine Seltenheit sind, mit der drztlichen
Betreuung der Belegschaften gemacht wurden, sollten in der Schweiz
nicht unbeachtet bleiben. ,

Wir halten die Zahl der in der Schweiz jihrlich vorkommenden elek-
trischen Unfille fiir viel zu hoch und glauben deshalb, daB bei uns hin-
sichtlich des Unfallschutzes bei elektrischen Anlagen einiges nachzuholen
ist. Zu wiinschen wire auch, wenn die Fachleute, einschlieBlich der
Maschinisten und Monteure, einmal durchwegs erkennen wiirden, da8 die
Gefahren, denen sie sich bei ihrer Arbeit tiglich stillschweigend oder viel-
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leicht gar mit einem gewissen Stolz aussetzen, niemandem niitzen, sondern
nur ihnen selbst zum Verhingnis werden konnen und daf8 unfallsicher
erstellte Anlagen ihrem Ansehen keinerlei Abbruch tun.

Aus dem Kreis 1II berichtet der Inspektor (Erwin Bitterli) u. a.:

Die gute Beschiftigungslage wurde von den Unternehmen wiederum zu
Verbesserungen aller Art ausgeniitzt, die sowohl dem Schutz und Wohl-
befinden des Personals als auch der Produktivitit des Unternehmens
selbst zugute kommen. Immerhin hat die Hochkonjunktur fiir den
Arbeiterschutz auch gewisse Schattenseiten, wobei wir nicht nur an die
vielen Ueberstunden, das damit erhohte Unfallrisiko und die erhdhte
Ermiidung denken, sondern auch daran, daBl als Folge der starken Be-
schiftigung und der kurzen Liefertermine den Vorgesetzten aller Stufen
die Zeit fiir die Belange des Arbeiterschutzes und Feuerschutzes vielfach
fehlt.

Es konnten nicht so viele Fabriken wie frither besichtigt werden. Wenn
auch die Zahl der im Laufe des Jahres durchgefiihrten Besichtigungen in
keiner Weise als Mafl unserer Leistung fiir den Arbeiterschutz angesehen
werden darf, so hitten wir doch gerne mehr Betriebe besucht und auch
einige weitere Untersuchungen durchgefiihrt. Wir bedauern auch, da8
manchmal von Betrieben gewiinschte Besuche erst nach einiger Zeit aus-
gefiihrt werden konnen, weil der die Angelegenheit behandelnde Beamte
einfach nicht abkémmlich ist. Das gleiche gilt fiir die Erledigung von
Klagen.

Wenn auch der giinstige Geschiftsgang zu unzihligen Betriebsverbesse-
rungen gefiihrt hat, so mu8 doch darauf hingewiesen werden, dafl noch
recht viele Betriebe angetroffen werden, die schlecht unterhalten sind
oder in denen Ordnung und Reinhaltung zu wiinschen iibrig lassen.
Mancherorts scheint man noch nicht eingesehen zu haben, dall die Aus-
gaben fiir die Aufrechterhaltung von Ordnung und Reinhaltung ein wert-
volles Mittel zur Forderung der Arbeitsdisziplin, der Arbeitsleistung und
der Giite der Arbeit sind. Gute Ordnung trigt aber auch zur Erhohung
der Sicherheit, also des Unfall- und Feuerschutzes, bei.

Leider miissen wir feststellen, daB uns nicht selten von den Arbeit-
nehmern her Widerstinde erwachsen. Immer und immer wieder miissen
wir die Arbeiter ermahnen, die zu ihrem Schutz vorhandenen Einrich-
tungen zu verwenden, sie richtig einzustellen, die ihnen zur Verfiigung
gestellten personlichen Schutzgegenstinde zu beniitzen, der Instandhaltung
der ihnen anvertrauten Werkzeuge und der Ordnung mehr Beachtung zu
schenken. Es ist auch bemiihend fiir uns, wenn gewisse von uns gewiinschte
Einrichtungen vom Personal nicht beniitzt oder sogar beschiadigt werden.

Die zunehmende Verwendung radioaktiver Stoffe macht es notig, daf
auch die Fabrikinspektorate der Frage der sichern Anwendung und Auf-
bewahrung vermehrte Aufmerksamkeit schenken. Der Umstand, dal aufler
bei Vorliegen sehr starker Bestrahlung keine unmittelbaren duflern Merk-
male von Schidigungen auftreten, 1dBt leicht eine gewisse Gleichgiiltig-
keit aufkommen, abgesehen davon, daB3 in einzelnen Fillen auch Unwis-
senheit mitspielen kann.

Fiir die Zufriedenheit der Arbeitnehmer ist nicht nur die Lohnhahe,
sondern auch eine gerechte Verteilung des Lohnes ausschlaggebend. In



letzter Zeit sind vorwiegend groBe Betriebe dazu iibergegangen, ihr Lohn-
system auf dem Arbeitsbewertungsverfahren aufzubauen. Die Punktbewer-
tung muB aber fiir den Arbeiter leicht verstindlich sein, und deren rest-
lose Aufklirung vor der Einfiihrung ist unbedingtes Erfordernis.

Unbefriedigend ist nach wie vor die von Kanton zu Kanton manchmal
recht ungleiche Behandlung der Uebertretungen durch die kantonalen
Strafbehorden. Dagegen werden von diesen die Firmen, welche unbe-
willigte Ueberzeitarbeit verrichten lassen, in der Regel mit der Bufen-
verfiigung aufgefordert, den nicht bezahlten Lohnzuschlag nachzuzahlen.
In einem Kanton werden zudem die entgangenen Gebiihren fiir die
Arbeitszeitbewilligungen nachverlangt.

Aus dem Kreis IV berichtet der Inspektor (Dr. Rudolf Rein-
acher) u. a.:

Die allgemeine Einstellung zu den Problemen der Gesundheitsvorsorge
in den Betrieben hat sich in den vergangenen Jahren weiter gewandelt
und in erfreulichem Sinne fortentwickelt. Verbessert wurden weit herum
nicht bloB die Arbeitsstitten, sondern auch manche Arbeitsmethoden. So
tritt die korperlich schwere Arbeit immer mehr zuriick, indem den Arbeit-
nehmern in zunehmendem MaBe technische Hilfsmittel zur Verfiigung
gestellt werden, die sie unterstiitzen sollen. Im gleichen Zuge liegt die
Rationalisierung mit ihrem besseren FluB des Arbeitsvorganges, die eben-
falls korperliche Erleichterungen zu bringen vermag. Trotz allem darf
aber nicht iibersehen werden, daB sich damit unter Umstinden gewisse
Verschiebungen in der Bewertung des ArbeitsmaBes ergeben konnen,
indem die geistize Beanspruchung und die Anforderungen an die Auf-
merksamkeit wesentlich zunehmen. Dies stellt neue Fragen fiir die Be-
triebsfilhrung und fiir das gegenseitige Verhalten der Arbeitnehmer
unter sich.

Das in den letzten Jahren stetig sich ausbreitende System der Betriebs-
ferien hat, vom Standpunkt der inneren Betriebsgestaltung aus gesehen,
auch seine guten Seiten. Wir sehen nimlich, daB solche Stillstandszeiten
eifrig beniitzt werden, um manches zu verschénern und zu verbessern.
Bei individueller Ferienansetzung miiBite vielleicht wegen Stérungen im
FabrikationsprozeB das eine oder andere eher unterbleiben.

Die Ordnung in den Fabriken ist im allgemeinen eine gute, doch ver-
mégen nur stindige Bemithungen diesen Zustand zu sichern. Wir be-
griiBen es, daB auch die Arbeitnehmerschaft in zunehmendem Mafle zur
selbstindigen Regelung dieser Belange herangezogen wird. Die Versuche
sind meistens von bestem Erfolg begleitet. Der Verantwortungssinn fiir
Ordnung soll ja auch iiber den eigenen Arbeitsplatz hinausreichen.

Die Zahl der «Lirmbetriebey ist noch eine zu hohe. In vielen Fillen
konnte durch Einschalung der Lirmquellen, die zweckmiBige Raumauf-
teilung, die Verwendung von schallisolierenden Stoffen, gerduscharmen
Zahnridern usw. die Erzeugung und Ausbreitung des Lirms bekimpft
werden. Damit wiirden sich manche Gesundheitsschidigungen und manche
Storungen fiir den Arbeitnehmer verhindern lassen.

Die Vertiefung der menschlichen Beziehungen in den Betrieben hat
in den beiden Berichtsjahren wiederum groBe Fortschritte gemacht. Vie-
les tritt dabei nicht sofort und sichtbar in Erscheinung, sondern spielt
sich mehr im stillen, vielleicht in einer Verfeinerung der inneren gegen-
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seitigen Einstellung ab. Viele Wege stehen zwar weiterhin zur Verbesse-
rung dieses Betriebsklimas offen.

Immer wieder kommt es vor, daB Frauen und Jugendliche in ungesetz-
licher Weise zur Nachtarbeit beigezogen werden. So lieB ein Fabrik-
inhaber einen kaum sechzehnjihrigen Jungen wihrend einer Reihe von
Niichten allein an einer Frismaschine arbeiten. Abgesehen von der MiB-
achtung des Nachtarbeitsverbotes, bedeutet ein solches Vergehen auch,
daB ein Knabe in unveratnwortlicher Weise einer stark erhohten Unfall-
gefahr ausgesetzt wird. Es war nicht zu verstehen, daBB das zustindige
Bezirksamt diese Uebertretung nur als leichten Fall taxierte und mit einer
BuBe von 10 Fr. ahndete. Dem Problem der Gefihrdung hat es iiberhaupt
keine Beachtung geschenkt. Dies zeugt von einem mangelnden Sinn fiir
den wichtigen Schutz der Jugendlichen.

Ein besonderer Abschnitt in den Berichten der vier Arbeits-
inspektoren ist der Heimarbeit gewidmet. Ausfiihrlichere Betrach-
tungen hieriiber stellt namentlich der Inspektor des Kreises 1V an,
der nachdriicklich der Auffassung entgegentritt, als fithre das Heim-
arbeitsgesetz innerhalb der sozialen Gesetzgebung und ihrem Voll-
zug ein gewisses Schattendasein. Entgegen dieser vielfach verbreite-
ten Meinung bezeugt er, daB dank der gesetzlichen Grundlagen
gegen die schlimmsten Auswiichse, welche da oder dort mit der
Ausgabe von Heimarbeit verbunden waren, erfolgreich angegangen
werden konnte. Der gleiche Bericht stellt auch fest, daB die Nach-
frage nach geeigneter Heimarbeit auBerordentlich groB ist. Nament-
lich sei aus dem Biindnerland wiederholt der dringliche Wunsch
nach Heimarbeit an das Amt gelangt. <Immer wieder sind wir etwas
enttiuscht dariiber, daB es auch in Zeiten bester Konjunkturlage
nicht gelingt, allen Heimarbeit suchenden Personen eine ihren
Kriften und ihrem Konnen angemessene Beschiftigung zu ver-
mitteln.» Aehnliche Feststellungen finden sich im Bericht des Krei-
ses II, der im iibrigen ebenfalls erklirt: <Allgemein darf gesagt
werden, daB sich das Heimarbeitsgesetz eingelebt hat und unserer
Titigkeit auf diesem Gebiet Verstindnis entgegengebracht wird.»
Der Inspektor des Kreises IT klagt iiber einen steten Riickgang der
Heimarbeit, wihrend gleichzeitig die teure Lebenshaltung dazu bei-
trage, daB die Zahl der Heimarbeitsuchenden heute sehr grof ist
und versucht werde, mit Hilfe von Heimarbeit die vielfach allzu
kleinen Einnahmen durch einen zusitzlichen Verdienst zu ergin-
zen. Auch der Bericht des Kreises I stellt bedauernd einen Riick-
gang der Heimarbeit fest, obwohl die Nachfrage nach solcher nach
wie vor betrichtlich sei. So erhalte eine gewisse Firma alljdhrlich
mehr als zweitausend Anfragen.

Wenn im schweizerischen Fabrikwesen, wie die Fabrikinspek-
toren nicht verschweigen, auch noch immer arge Miflstinde anzu-
treffen sind, so gewinnt man aus den Berichten doch den Ein-
druck, daB in den letzten Jahren anerkennenswerte Anstrengungen
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zur Besserung der Zustinde unternommen worden sind und daB die
oden Arbeitskasernen aus dem vorigen Jahrhundert immer mehr
modernen Bauten Platz machen, die in hygienischer Hinsicht allen
Anforderungen entsprechen. Das ist wohl die erfreulichste Seite der
aun seit zehn Jahren ohne Unterbruch anhaltenden Wirtschafts-
konjunktur, deren sich unser Land erfreut. Geht diese Entwicklung
weiter, so erscheint die Erwartung berechtigt, daB die Fabrikindu-
strie bei uns eine totale Erneuerung erlebt und daB auch die letzten
Ueberreste aus einer weniger auf das Wohlbefinden der arbeitenden
Menschen bedachten Zeit mehr und mehr zum Verschwinden kom-
men. Die Titigkeit der Fabrikinspektoren diirfte dadurch freilich
nicht an Bedeutung verlieren. Eher wird das Gegenteil der Fall
sein. Wie von diesen schon bisher ein stindiger Ansporn zur Hebung
der Fabrikhygiene und der Unfallsicherheit ausging, so werden sie es
sich in Zukunft erst recht angelegen sein lassen miissen, darauf anzu-
dringen, daB bei Betriebserneuerungen den musterhaften Einrich-
tungen nachgeeifert wird und man sich diese zum Vorbild nimmt.
Auch fillt den Inspektoren in Zukunft noch eine besondere Auf-
gabe bei der nun einmal auf der Tagesordnung stehenden Verkiir-
zung der Arbeitszeit zu, da diese eine womoglich noch wirksamere
Kontrolle der Arbeitszeit als bisher voraussetzt.

Nur miBig befriedigen kann leider auch diesmal wieder der
Berichi des Arbeitsarztes. Im Gegensatz zu den Berichten der eid-
genossischen Fabrikinspektoren mit ihrer Fiille konkreter Angaben,
erschopft sich dieser in allgemeinen Betrachtungen, aus denen sich der
AuBenstehende kein Bild machen kann. Wohl kann der Arbeitsarzt
w. a. auf 25 Publikationen verweisen, die er iiber eine Reihe grund-
sitzlicher Fragen verfalit hat; aber so niitzlich und wertvoll diese
auch sein mdgen, so mufl man sich doch fragen, ob damit das eigent-
liche Titigkeitsgebiet, wie es ihm nun einmal zugewiesen ist, nicht
allzusehr von der Praxis auf das rein wissenschaftliche Gebiet ver-
schoben wird. Auch die dem Bericht beigefiigte Abhandlung iiber
das Lirmproblem scheint uns mehr fiir eine akademische Vorlesung
als fiir den sehr niichternen Alltag, wie er nun einmal im Betriebe
herrscht, geeignet. In dieser Hinsicht ist ein zweiter Spezialbericht
iiber «Bodenbelige im Industriebau», als dessen Verfasser die bei-
den Adjunkten des Kreises IT (A. Bernhard und K. Biihler) zeich-
nen, geradezu vorbildlich. Dieser stellt ganz auf das praktische Leben
im Betriebe ab und vermag eben darum auch mit wertvollen Fin-
gerzeigen zu dienen. Derartige Erkenntnisse konnen freilich nur in
engster Zusammenarbeit mit Fabrikinspektionen gewonnen werden.
Es ist daher sehr zu begriien, da ab 1. Juli 1955 ein zweiter Fa-
brikarzt eingestellt wurde, der sich vornehmlich dieser Titigkeit
widmen soll, die ja auch die eigentliche Aufgabe des eidgenos-

sischen Fabrikarztes zu bilden hat. Ed. Weckerle.

17



	Aus der Tätigkeit der eidgenössischen Fabrikinspektoren

